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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 06.02.2020 

Aktenzeichen: 11600-01-29 Vorlage Nr. 1-2823/20/29-021 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 09.06.2020 öffentlich Entscheidung 

 

Übertragung von Haushaltsmitteln aus dem Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020 gem. 
§ 17 GemHVO 
 
Sachverhalt: 
 
Die Übertragbarkeit von ordentlichen Aufwendungen oder investiven Auszahlungen sind im § 17 der Ge-
meindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt. Ermächtigungen für ordentliche Aufwendungen sind ganz 
oder teilweise in das Haushaltsfolgejahr übertragbar und bleiben bis zum Ende des Haushaltsfolgejahrs 
verfügbar. Hingegen bleiben Ermächtigungsübertragungen für den investiven Bereich bis zur Fälligkeit der 
letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jah-
re nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in 
Benutzung genommen werden kann. 
 
Die Übertragung von Ermächtigungen berücksichtigt, dass größere Projekte oftmals länger als 1 Jahr bis zur 
Fertigstellung benötigen und dass bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht immer feststeht, ob die 
veranschlagten Mittel bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden. Die 
zügige und wirtschaftliche Durchführung solcher Vorhaben könnte gefährdet werden, wenn zur weiteren 
Inanspruchnahme der Ermächtigungen, diese erst im Haushaltsplan des Folgejahres neu veranschlagt wer-
den müssten und erst nach Inkrafttreten des neuen Haushaltsplanes beauftragt werden könnten. 
 
Die übertragenen Ermächtigungen belasten nicht das Ergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres, sondern 
sie erhöhen die entsprechenden Posten im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Die Ermächtigungsübertra-
gung führt also zu einer unmittelbaren Veränderung der beschlossenen Haushaltspositionen im Ergebnis-
haushalt bzw. im Finanzhaushalt und zur wirtschaftlichen Belastung des dem Haushaltsjahr folgenden Jah-
res. Es kommt also zu Ergebnisverbesserungen im abgelaufenen Jahr und zu gleichlautenden Ergebnisver-
schlechterungen im neuen Haushaltsjahr. 
 
Die Ermächtigungsübertragungen müssen dem Ortsgemeinderat gem. § 17 Abs. 5 GemHVO vorgelegt wer-
den. Die investiven Übertragungen nimmt der Ortsgemeinderat lediglich zur Kenntnis. Bei den konsumtiven 
Übertragungen entscheidet der Ortsgemeinderat per Beschluss, ob die Übertragung erfolgen soll. 
 
Im Ergebnishaushalt/ordentlicher Finanzhaushalt werden folgende Ermächtigungen übertragen: 
 

Kostenstelle/ 
Sachkonto 

Bezeichnung 
Ansatz 
2019 

Angeordnete 
Beträge 

Ermächtigung 

1143290600/ 
52313000 

Bauhofgebäude 
Gebäude einschließlich Bestandteile 
(Anstrich des Gebäudes) 

15.000 € 64 € 14.900 € 
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5410000000/ 
52338000 

Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, 
Verkehrslenkungsanlagen 
(Rodungsmaßnahmen an der B 410) 

8.000 € 1.274 € 6.720 € 

 
Im Rahmen der Investitionen stehen folgende Ermächtigungen max. bis Ende des Haushaltsjahres 2021 zur 
Verfügung: 
 

Kostenstelle/ 
Sachkonto 

Investitionsnummer/ 
Bezeichnung 

Ansatz 
2019 

Angeordnete 
Beträge 

Ermächtigung 

5410000000/ 
09600002 

29-5410-05/ 
Gemeindestraßen 
(Gestaltung Innenraum Kreisverkehr) 

30.000 € 16.527 € 13.470 € 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat Pelm stimmt der Übertragung der vorgeschlagenen Ermächtigungen des Ergebnis-
haushalts 2019 in das Haushaltsjahr 2020 zu. Des Weiteren nimmt er die Übertragung der investiven Er-
mächtigungen zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ortsgemeinde Pelm 

Vorlage Nr.: 1-2796/20/29-020 Seite 1 von 1 
 

SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 09.01.2020 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 1-2796/20/29-020 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 09.06.2020 öffentlich Entscheidung 

 

Annahme von Spenden 
 
Sachverhalt: 
 
Die Annahme und Einwerbung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwen-
dungen bedarf nach § 94 Absatz 3 GemO der Genehmigung durch den Gemeinderat, wobei die genannte 
Vorschrift erst dann Anwendung findet, wenn die Zuwendung im Einzelfall eine Wertgrenze von 100 € 
übersteigt. 
 
Zur Wahrung des Transparenzgebotes erfolgt die Beratung über die Genehmigung solcher Zuwendungen 
grundsätzlich in öffentlicher Sitzung, es sei denn, dass der Geber aus berechtigtem Interesse um vertrauli-
che Behandlung seines Namens gebeten hat. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat genehmigt die Annahme/Vermittlung nachfolgender Zuwendung: 
 

Art der 
Zuwendung 

Zuwendungsgeber 
Umfang der 
Zuwendung 

Zuwendungszweck 
Sonstige 

Beziehungen zum 
Zuwendungsgeber 

Geldspende 
07.01.202020 

Verein zur Förderung 
der Jugendarbeit Vulka-

neifel e.V., Daun 
700,00 € Anschaffung Spielgeräte  
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 04.05.2020 

Aktenzeichen: 11140-JM Vorlage Nr. 1-2926/20/29-023 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 09.06.2020 nicht öffentlich Entscheidung 

 

Neufassung der Hauptsatzung 
 
Sachverhalt: 
 
Rechtsgrundlage für den Erlass einer Hauptsatzung bildet die Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gel-
tenden Fassung der Bekanntmachung. Gemäß § 25 GemO haben Gemeinden eine Hauptsatzung zu erlas-
sen, in der die nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung der Hauptsatzung vorbehaltenen Angele-
genheiten zu regeln sind. Die Hauptsatzung kann weitere für die Selbstverwaltung der Gemeinden wichtige 
Fragen regeln. 
 
Die aktuelle Hauptsatzung der Ortsgemeinde Pelm datiert vom 30.10.2009. Kostensteigerungen bei Bau-
vorhaben oder die Herbeiführung von Entscheidungen in besonderen Situationen, beispielsweise der 
Corona-Krise oder größeren Projekten, sollen in einer Neufassung der Hauptsatzung aufgenommen wer-
den. Der Entwurf der „Neufassung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Pelm“ entspricht dem Satzungs-
muster der „Muster-Hauptsatzung“ des Gemeinde- und Städtebundes. 
 
Folgende Änderungen / Abweichungen zur Hauptsatzung vom 30.10.2009 sind vorgesehen: 
 
§ 2 - Ausschüsse des Gemeinderates 
Auflistung der Ausschüsse, welche in der Ortsgemeinde Pelm gebildet wurden. 
 
§ 3 - Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates an Ausschüsse 
Die Übertragung der Aufgaben erfolgte bisher im „§ 2 - Ausschüsse des Gemeinderates“. Ergänzend zu der 
bisherigen Aufgabenübertragung durch Beschluss wird im Entwurf der Neufassung der Hauptsatzung die 
Übertragung von Aufgaben an den Bau-, Forst- und Immobilienausschuss konkret geregelt. 
Beachte: Wertgrenzen im § 3 Abs. 2 Nr. 2a / 2b in Höhe von jeweils 20.000,00 € netto 
 
§ 4 – Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Ortsbürgermeister 
Beachte: Erhöhung der Wertgrenzen von 2.500 € auf 5.000 € im Einzelfall (§ 4 Nr. 1 und Nr.2)  
 
Der Sitzungsvorlage ist neben dem „Entwurf der Neufassung der Hauptsatzung“ ein Vergleichsdokument 
der „Hauptsatzung vom 30.10.2009“ und dem „Entwurf der Neufassung der Hauptsatzung“ beigefügt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
(   ) Der Ortsgemeinderat beschließt die vorliegende Neufassung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde 

Pelm. 
 
(   ) Der Ortsgemeinderat Pelm beschließt die vorliegende Neufassung der Hauptsatzung der Ortsge-

meinde Pelm mit folgenden Ergänzungen: 

 … 

 … 
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Anlage(n):  
Entwurf neue Hauptsatzung 
Vergleich alte und neue Hauptsatzung 
 
 
 
 



 

1 
 

 

H A U P T S A T Z U N G  

der Ortsgemeinde Pelm 

vom ___________2020 

                                                

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der 

Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der 

Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) und des § 

2 der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung3 die folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit 

bekannt gemacht wird:  

 

INHALTSVERZEICHNIS  

§ 1  Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben........................................................................1  

§ 2  Ausschüsse des Gemeinderates..................................................................................................2  

§ 3 Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf Ausschüsse…………………………………………..…2 

§ 4 Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Ortsbürgermeister..............................3  

§ 5 Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters......................................................................3  

§ 6  Aufwandsentschädigung der Beigeordneten..............................................................................4                                    

§ 7  In-Kraft-Treten............................................................................................................................4  

 

§ 1  

Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen in einer Zeitung. Der Gemeinderat 

entscheidet durch Beschluss, in welcher Zeitung die Bekanntmachungen erfolgen. Der Beschluss 

ist öffentlich bekanntzumachen.   

 

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können 

abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der 

Verbandsgemeindeverwaltung zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden bekannt 

gemacht werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und Zeit der 
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Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung 

in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle 

Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die 

Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden 

kann.  

 

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür keine 

besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend.  

 

(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates sowie der Ausschüsse werden unter 

Beachtung des § 34 Abs. 6 GemO in der nach Absatz 1 bestimmten Zeitung öffentlich bekannt 

gemacht. 

 

(5) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO des Gemeinderates oder eines 

Ausschusses werden abweichend von Absatz 1 in der durch den Gemeinderat durch Beschluss 

bestimmten Zeitung bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung in dem in Absatz 

1 Satz 1 bestimmten Bekanntmachungsorgan nicht möglich ist.  

 

(6) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die 

vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren 

Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf. Die Bekanntmachung ist 

unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form nachzuholen, 

sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.  

 

(7) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere Bekanntmachungsform 

vorgeschrieben ist.  

§ 2  

Ausschüsse des Gemeinderates 

(1) Der Gemeinderat bildet folgende Ausschüsse: 

 

1. Bau- und Forstausschuss, 

2. Finanzausschuss, 

3. Rechnungsprüfungsausschuss. 

 

(2) Die Ausschüsse gemäß Absatz 1 haben folgende Anzahlen von Mitgliedern und Stellvertretern: 

 

1. Bau- und Forstausschuss:  5 Mitglieder und 5 Stellvertreter; 

2. Finanzausschuss:   4 Mitglieder und 4 Stellvertreter; 

3. Rechnungsprüfungsausschuss:  3 Mitglieder und 3 Stellvertreter. 

 

(3) Die Mitglieder der Ausschüsse werden aus der Mitte des Gemeinderates gewählt. 

 

(4) Die Ausschüsse werden aus Mitgliedern des Gemeinderates und sonstigen wählbaren Bürgerinnen 

und Bürgern der Gemeinde gebildet. Mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder soll Mitglied 

des Gemeinderates sein; entsprechendes gilt für die Stellvertreter der Ausschussmitglieder. 
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§ 3 

Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf Ausschüsse 

(1) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte Angelegenheit auf einen Ausschuss 

erfolgt durch Beschluss des Gemeinderates, soweit in der Hauptsatzung nichts Anderes geregelt 

ist. Sie gilt bis zum Ende der Wahlzeit des Gemeinderates, soweit die Beschlussfassung dem 

Ausschuss nicht wieder entzogen wird. Die Bestimmungen Hauptsatzung bleiben unberührt.  

 

(2) Übertragung von Aufgaben an den Bau- und Forstausschuss: 

 

1. Dem Ausschuss werden folgende Angelegenheiten zur Vorberatung übertragen: 

 

a) Die Vorberatung über Bau- und Planungsangelegenheiten der Ortsgemeinde Pelm; 

b) Die Vorberatung der Beschlüsse in Bebauungsplanverfahren sowie zu überörtlichen 

Planungen; 

c) Forstangelegenheiten; 

 

2. Dem Ausschuss werden zur abschließenden Entscheidung übertragen: 

 

a) Entscheidungen über die Durchführung von Baumaßnahmen der Ortsgemeinde Pelm im 

Rahmen der zur Verfügung stehenden Hausmittel, sofern es sich nicht um Maßnahmen 

von grundsätzlicher Bedeutung handelt; von grundsätzlicher Bedeutung sind generell 

Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen ab einem Volumen von mehr als 20.000 € 

im Einzelfall; 

b) Vergabe von Aufträgen und Arbeiten, soweit die Entscheidung nicht der 

Ortsbürgermeisterin/dem Ortsbürgermeister obliegt, im Rahmen der zur Verfügung 

stehenden Haushaltsmittel bis zu einer Auftragssumme von 20.000 € im Einzelfall; 

c) Erteilung des Einvernehmens in den Fällen des § 14 Abs. 2, § 31 und des § 33 BauGB, 

wenn durch das Bauvorhaben die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung und 

Ordnung nicht berührt werden; 

d) Entscheidungen und Zustimmungen über Bauvorhaben, über städtebauliche oder 

gestalterische Angelegenheiten, über Befreiungen und Ausnahmen von Festsetzungen 

der Bebauungspläne, sofern diese Entscheidungen nicht wegen grundsätzlicher 

Bedeutung dem Ortsgemeinderat vorbehalten sind; 

Das Recht des Gemeinderates, die Beschlussfassung in einer unter Ziffer 2 fallenden Angelegenheiten 

an sich zu ziehen bleibt unberührt.  

§ 4  

Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Ortsbürgermeister 

Dem Ortsbürgermeister werden neben den Aufgaben nach § 47 GemO und sonstiger gesetzlich 

geregelter Zuständigkeiten die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten übertragen: 

1. Verfügung über das Vermögen der Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von 5.000 € im 

Einzelfall; 

2. Vergabe von Aufträgen und Abreiten bis zu einer Wertgrenze von 5.000 € im Einzelfall. 

Ausgabenwirksame Entscheidungen sind nur im Rahmen verfügbarer Hausmittel zulässig; das 

Eilentscheidungsrecht des Ortsbürgermeisters nach § 48 GemO bleibt unberührt. 
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§ 5  

Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters 

Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO130.  

§ 6  

Aufwandsentschädigung der Beigeordneten 

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Ortsbürgermeisters eine 

Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters nach § 12 

Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die Dauer eines 

vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel des Monatsbetrags der 

dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Erfolgt die Vertretung insgesamt 

während eines kürzeren Zeitraums als einen vollen Tag, so beträgt die Aufwandsentschädigung 

insgesamt die Hälfte des Tagessatzes nach Satz 2. Eine nach Absatz 2 gewährte 

Aufwandsentschädigung ist anzurechnen.  

 

(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, die den Ortsbürgermeister bei Veranstaltungen oder einzelnen 

Amtsgeschäften im Sinne des § 50 Abs. 3 Satz 2 GemO während eines kürzeren Zeitraumes als 

einen Tag vertreten, erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe eines Sechzigstel der 

Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters. 

§ 7  

In-Kraft-Treten 

(1) Die Hauptsatzung tritt am _____________ in Kraft.  

 

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 30.10.2009 außer Kraft.  



 
HAUPTSATZUNG 

der Ortsgemeinde Pelm 
 

vom 30. Oktober 2009 
 
Der Ortsgemeinderat Pelm hat am 29. Oktober 
2009 auf Grund der §§ 24 und 25 
Gemeindeordnung (GemO), der§§ 7 und 8 der 
Landesverordnung zur Durchführung der 
Gemeindeordnung (GemODVO) und des § 2 der 
Landesverordnung über die 
Aufwandsentschädigung kommunaler 
Ehrenämter (KomAEVO) die folgende 
Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 1 

Öffentliche Bekanntmachungen, 
Bekanntgaben 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der 

Ortsgemeinde Pelm erfolgen in einer 
Zeitung. Der Gemeinderat legt durch 
Beschluss fest, in welcher Zeitung oder in 
welchen Zeitungen und anderen Medien die 
Veröffentlichungen erfolgen. Dieser 
Beschluss ist öffentlich bekanntzumachen. 
 

 
H A U P T S A T Z U N G  

der Ortsgemeinde Pelm 
 

vom ___________2020 
 
Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 
Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der 
Landesverordnung zur Durchführung der 
Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der 
Landesverordnung über die 
Aufwandsentschädigung kommunaler 
Ehrenämter (KomAEVO) die folgende 
Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird: 
 
 
INHALTSVERZEICHNIS  
§ 1  Öffentliche Bekanntmachungen, 
Bekanntgaben....................................................1  
§ 2  Ausschüsse des 
Gemeinderates..................................................2  
§ 3 Übertragung von Aufgaben des 
Gemeinderates auf Ausschüsse…………………..…3 
§ 4 Übertragung von Aufgaben des 

Gemeinderates auf den 
Ortsbürgermeister.................................3  

§ 5 Aufwandsentschädigung des 
Ortsbürgermeisters............................................4  
§ 6  Aufwandsentschädigung der 
Beigeordneten...................................................4                                    
§ 7  In-Kraft-Treten......................................4  
 
 

§ 1 
Öffentliche Bekanntmachungen, 

Bekanntgaben 
 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der 

Gemeinde erfolgen in einer Zeitung. Der 
Gemeinderat entscheidet durch Beschluss, 
in welcher Zeitung die Bekanntmachungen 
erfolgen. Der Beschluss ist öffentlich 
bekanntzumachen. 
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(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit 
verbundene Texte oder Erläuterungen 
können abweichend von Absatz 1 durch 
Auslegung in einem Dienstgebäude der 
Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein zu 
jedermanns Einsicht während der 
Dienststunden bekannt gemacht werden. In 
diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort 
(Gebäude und Raum), Frist und Zeit der 
Auslegung spätestens am Tage vor dem 
Beginn der Auslegung durch öffentliche 
Bekanntmachung in der nach Abs. 1 
festgelegten Form hinzuweisen. Die 
Auslegungstrist beträgt mindestens sieben 
volle Werktage. Besteht an dienstfreien 
Werktagen keine Möglichkeit der 
Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so 
festzusetzen, dass an mindestens sieben 
Tagen Einsicht genommen werden kann. 

 
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine 

öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist 
und hierfür keine besonderen 
Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 
entsprechend. 

 
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen 

des Gemeinderates sowie der Ausschüsse 
werden unter Beachtung des § 34 Abs. 6 
GemO in der nach Absatz 1 bestimmten 
Zeitung öffentlich bekannt gemacht. 

 
(5) Dringliche Sitzungen des Gemeinderates 

oder eines Ausschusses im Sinne von § 8 Abs. 
4 DVO zu § 27 GemO werden in einer der 
vom Gemeinderat durch Beschluss 
bestimmten Tageszeitung bekannt gemacht, 
sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung in 
dem nach Absatz 1 bestimmten 
Bekanntmachungsorgan nicht mehr möglich 
ist. 

 
(6) Kann wegen eines Naturereignisses oder 

wegen anderer besonderer Umstände die 
vorgeschriebene Bekanntmachungsform 
nicht angewandt werden, so erfolgt in 
unaufschiebbaren Fällen die öffentliche 
Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf. 
Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach 
Beseitigung des Hindernisses in der 
vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern 
nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch 
Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. 

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit 
verbundene Texte oder Erläuterungen 
können abweichend von Absatz 1 durch 
Auslegung in einem Dienstgebäude der 
Verbandsgemeindeverwaltung zu 
jedermanns Einsicht während der 
Dienststunden bekannt gemacht werden. In 
diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort 
(Gebäude und Raum), Frist und Zeit der 
Auslegung spätestens am Tage vor dem 
Beginn der Auslegung durch öffentliche 
Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 
hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt 
mindestens sieben volle Werktage. Besteht 
an dienstfreien Werktagen keine 
Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die 
Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an 
mindestens sieben Tagen Einsicht 
genommen werden kann.  

 
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine 

öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist 
und hierfür keine besonderen 
Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 
entsprechend.  

 
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen 

des Gemeinderates sowie der Ausschüsse 
werden unter Beachtung des § 34 Abs. 6 
GemO in der nach Absatz 1 bestimmten 
Zeitung öffentlich bekannt gemacht. 

 
(5) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 

DVO zu § 27 GemO des Gemeinderates oder 
eines Ausschusses werden abweichend von 
Absatz 1 in der durch den Gemeinderat 
durch Beschluss bestimmten Zeitung 
bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige 
Bekanntmachung in dem in Absatz 1 Satz 1 
bestimmten Bekanntmachungsorgan nicht 
möglich ist.  

 
(6) Kann wegen eines Naturereignisses oder 

wegen anderer besonderer Umstände die 
vorgeschriebene Bekanntmachungsform 
nicht angewandt werden, so erfolgt in 
unaufschiebbaren Fällen die öffentliche 
Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf. 
Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach 
Beseitigung des Hindernisses in der 
vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern 
nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch 
Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.  



 
(7) Sonstige Bekanntgaben erfolgten gemäß 

Absatz 1, sofern nicht eine andere 
Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist. 
Dies gilt auch für die Unterrichtung der 
Einwohner über die wichtigen 
Angelegenheiten der örtlichen Verwaltung 
(§ 15 Abs. 1 GemO) und über die Ergebnisse 
von Ratssitzungen (§ 41 Abs. 5 GemO). 

 
 

§ 2 
Ausschüsse des Gemeinderates 

 
Der Gemeinderat bestimmt durch Beschluss 
welche Ausschüsse eingerichtet und welche 
Aufgabe diesen übertragen werden, die Zahl der 
Ausschussmitglieder und deren Stellvertreter 
sowie die Höchstzahl der "sonstigen wählbaren 
Bürger" im Sinne von § 44 Abs. 1 Satz 2 GemO für 
die Ausschüsse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(7) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß 

Absatz 1, sofern nicht eine andere 
Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist. 

 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
Ausschüsse des Gemeinderates 

 
(1) Der Gemeinderat bildet folgende 

Ausschüsse: 
 
1. Bau- und Forstausschuss, 
2. Finanzausschuss, 
3. Rechnungsprüfungsausschuss. 

 
(2) Die Ausschüsse gemäß Absatz 1 haben 

folgende Anzahlen von Mitgliedern und 
Stellvertretern: 
 
1. Bau- und Forstausschuss:        

 5 Mitglieder und 5 Stellvertreter; 
2. Finanzausschuss:  

 4 Mitglieder und 4 Stellvertreter; 
3. Rechnungsprüfungsausschuss: 

 3 Mitglieder und 3 Stellvertreter. 
 

(3) Die Ausschüsse werden aus Mitgliedern des 
Gemeinderates und sonstigen wählbaren 
Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde 
gebildet. Mindestens die Hälfte der 
Ausschussmitglieder soll Mitglied des 
Gemeinderates sein; entsprechendes gilt für 
die Stellvertreter der Ausschussmitglieder. 

 
 

§ 3 
Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates 

auf Ausschüsse 
 
(1) Die Übertragung der Beschlussfassung über 

eine bestimmte Angelegenheit auf einen 
Ausschuss erfolgt durch Beschluss des 
Gemeinderates, soweit in der Hauptsatzung 
nichts Näheres bestimmt ist. Sie gilt bis zum 
Ende der Wahlzeit des Gemeinderates, 
soweit die Beschlussfassung dem Ausschuss 
nicht wieder entzogen wird. Die 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestimmungen Hauptsatzung bleiben 
unberührt.  
 

(2) Übertragung von Aufgaben an den Bau- und 
Forstausschuss: 
 
1. Dem Ausschuss werden folgende 

Angelegenheiten zur Vorberatung 
übertragen: 
 
a) Die Vorberatung über Bau- und 

Planungsangelegenheiten der 
Ortsgemeinde Pelm; 

b) Die Vorberatung der Beschlüsse in 
Bebauungsplanverfahren sowie zu 
überörtlichen Planungen; 

c) Forstangelegenheiten; 
 

2. Dem Ausschuss werden zur 
abschließenden Entscheidung 
übertragen: 
 
a) Entscheidungen über die 

Durchführung von Baumaßnahmen 
der Ortsgemeinde Pelm im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden 
Hausmittel, sofern es sich nicht um 
Maßnahmen von grundsätzlicher 
Bedeutung handelt; von 
grundsätzlicher Bedeutung sind 
generell Investitionen und 
Unterhaltungsmaßnahmen ab 
einem Volumen von mehr als 
20.000 € im Einzelfall; 

b) Vergabe von Aufträgen und 
Arbeiten, soweit die Entscheidung 
nicht der Ortsbürgermeisterin/dem 
Ortsbürgermeister obliegt, im 
Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel bis zu 
einer Auftragssumme von 20.000 € 
im Einzelfall; 

c) Erteilung des Einvernehmens in den 
Fällen des § 14 Abs. 2, § 31 und des 
§ 33 BauGB, wenn durch das 
Bauvorhaben die Grundzüge der 
städtebaulichen Entwicklung und 
Ordnung nicht berührt werden; 

d) Entscheidungen und Zustimmungen 
über Bauvorhaben, über 
städtebauliche oder gestalterische 
Angelegenheiten, über Befreiungen 
und Ausnahmen von Festsetzungen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 
Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates 

auf den Ortsbürgermeister 
 
Dem Ortsbürgermeister werden neben den 
Aufgaben nach § 47 GemO und sonstiger 
gesetzlich 
geregelter Zuständigkeiten die Entscheidungen 
in folgenden Angelegenheiten übertragen: 
 

1. Verfügung über das Vermögen der 
Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von 
2.500 € im Einzelfall; 

2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten bis 
zu einer Wertgrenze von 2.500 € im 
Einzelfall. 

 
Ausgabenwirksame Entscheidungen sind nur im 
Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel zulässig; 
das Eilentscheidungsrecht des 
Ortsbürgermeisters nach § 48 GemO bleibt 
unberührt. 
 
 

§ 4 
Aufwandsentschädigung des ehrenamtlichen 

Ortsbürgermeisters 
 
Die Aufwandsentschädigung des 
ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters richtet sich 
nach § 12 Abs. 1 Satz 1 der KomAEVO. 
 
 

§ 5 
Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen 

Beigeordneten 
 

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten 
im Falle der allgemeinen Vertretung des 
Ortsbürgermeisters eine 
Aufwandsentschädigung. Bei Vertretung 
über einen oder mehrere volle Tage 
richtet sich die Höhe der 

der Bebauungspläne, sofern diese 
Entscheidungen nicht wegen 
grundsätzlicher Bedeutung dem 
Ortsgemeinderat vorbehalten sind; 

Das Recht des Gemeinderates, die 
Beschlussfassung in einer unter Ziffer 2 
fallenden Angelegenheiten an sich zu ziehen 
bleibt unberührt.  
 
 

§ 4 
Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates 

auf den Ortsbürgermeister 
 
Dem Ortsbürgermeister werden neben den 
Aufgaben nach § 47 GemO und sonstiger 
gesetzlich geregelter Zuständigkeiten die 
Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten 
übertragen: 

1. Verfügung über das Vermögen der 
Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von 
5.000 € im Einzelfall; 

2. Vergabe von Aufträgen und Abreiten 
bis zu einer Wertgrenze von 5.000 € im 
Einzelfall. Ausgabenwirksame 
Entscheidungen sind nur im Rahmen 
verfügbarer Hausmittel zulässig; das 
Eilentscheidungsrecht des 
Ortsbürgermeisters nach § 48 GemO 
bleibt unberührt. 

 
 
 
 

§ 5 
Aufwandsentschädigung des 

Ortsbürgermeisters 
 
Der Ortsbürgermeister erhält eine 
Aufwandsentschädigung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 
1 KomAEVO130.  
 
 

§ 6 
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten 

 
(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für 

den Fall der Vertretung des 
Ortsbürgermeisters eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe der 
Aufwandsentschädigung des 
Ortsbürgermeisters nach § 12 Abs. 1 Satz 1 
KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des 



Aufwandsentschädigung nach § 13 Abs. 
1 Satz 3 i.V.m. § 12 Abs. 1 (KomAEVO (= 
ein dreißigstel je Tag). 

 
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, die den 

Ortsbürgermeister bei Veranstaltungen 
oder einzelnen Amtsgeschäften im Sinne 
des § 50 Abs. 3 Satz 2 GemO während 
eines kürzeren Zeitraumes als einen Tag 
vertreten, erhalten eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe eines 
Sechzigstel der Aufwandsentschädigung 
des Ortsbürgermeisters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Neufassung der Hauptsatzung tritt am 

01.01.2010 in Kraft. 
 

(2) Die bisherige Hauptsatzung tritt am 
31.12.2009 außer Kraft. 

 
 
 
Pelm, den 30. Oktober 2009 
 

gez. Wolfgang Zaeper  
Ortsbürgermeister 

 
 
 

Ortsbürgermeisters nicht für die Dauer eines 
vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag 
der Vertretung ein Dreißigstel des 
Monatsbetrags der dem Ortsbürgermeister 
zustehenden Aufwandsentschädigung. 
Erfolgt die Vertretung insgesamt während 
eines kürzeren Zeitraums als einen vollen 
Tag, so beträgt die Aufwandsentschädigung 
insgesamt die Hälfte des Tagessatzes nach 
Satz 2. Eine nach Absatz 2 gewährte 
Aufwandsentschädigung ist anzurechnen.  
 

(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, die den 
Ortsbürgermeister bei Veranstaltungen oder 
einzelnen Amtsgeschäften im Sinne des § 50 
Abs. 3 Satz 2 GemO während eines kürzeren 
Zeitraumes als einen Tag vertreten, erhalten 
eine Aufwandsentschädigung in Höhe eines 
Sechzigstel der Aufwandsentschädigung des 
Ortsbürgermeisters. 

 
 

§ 7 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Die Hauptsatzung tritt am _____________ in 

Kraft.  
 

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 
30.10.2009 außer Kraft.  
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Ortsgemeinde/Stadt Datum: 25.05.2020 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. G-0074/20/29-024 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 09.06.2020 öffentlich Entscheidung 

 

Vergabe Außenanstrich Bauhof 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß Beschluss des Ortsgemeinderats vom 04.10.2018 und Übertragung in den Haushalt 2020 soll der 
Außenanstrich des Bauhofes in der Hauptstraße erneuert werden. Als 1. Bauabschnitt sollen die beiden 
Giebelseiten und eine Längsseite angestrichen werden. Hierauf bezieht sich die Ausschreibung.  
 
Es wurden 3 Firmen um Abgabe eines Angebotes angeschrieben 
 
Anbieter 1: Fa Rauen, Pelm  

a) Anstrich 4.814,15 € 
b) Kunststoff armieren 6.550,95 € 
c) Gesamtsumme 11.365,10 € 

 
Anbieter 2: a) Anstrich 5.152,16 € 

b) Kunststoff armieren 6.755,75 € 
c) Gesamtsumme 11.907,91 € 

 
Anbieter 3: Kein Angebot 
 
Bei den Preisen handelt es sich um Bruttobeträge. 
 
Die bergseitige Längsseite wird später in einem 2. Bauabschnitt zunächst eine Überdachung erhalten und 
anschließend in Eigenleistung angestrichen werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der OG Pelm beschließt die Auftragsvergabe an die mindestfordernde Firma Rauen 
 
a) zum Bruttopreis von 4.814,15 € ohne Armierungsarbeiten 
b) zum Bruttopreis von 11.365,10 € mit Armierungsarbeiten.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Im Haushalt sind unter der Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof (1143290600/52313000) 15.000 € 
vorgesehen. 
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